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Norm

UWG AnhZ26

Rechtssatz

Der Tatbestand der Z 26 Anhang UWG kann auch durch Briefwerbung erfüllt werden. Er setzt zumindest zwei Briefe im

selben Zusammenhang an denselben Adressaten und (kumulativ) einen dem Werbenden erkennbaren (vorbeugend

oder aus gegebenem Anlass erklärten) Widerspruch des Adressaten voraus.Der Tatbestand der Zi6er 26, Anhang UWG

kann auch durch Briefwerbung erfüllt werden. Er setzt zumindest zwei Briefe im selben Zusammenhang an denselben

Adressaten und (kumulativ) einen dem Werbenden erkennbaren (vorbeugend oder aus gegebenem Anlass erklärten)

Widerspruch des Adressaten voraus.
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Werbeaufkleber in Hauszugangsbereichen. (T1)
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